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» Sobald du dir vertraust,

WVMMMiy. Sobald weißt du zu leben

Schweizerisches Kunstge-
werbe. Wir werden um Auf-
nähme folgenden Artikels er-
sucht:

Das „Schweiz. Baublatt"
berichtet in feiner Nummer 35
vom 30. April über das vierzig-
jährige Jubiläum der Zettler-

!chen Glasmalereianstalt in München, und weist im An-
Muffe -auf deren Vertreterschaft für die Schweiz hin.
Es M hier in keiner- Weise an den Zettlerfchen Ar-
oeitefl Kritik geübt werden, dagegen dürfen gewisse Mißstände
eme nähere Beleuchtung erfahren, unter denen das ge-
iamte schweizerische Kunsthandwerk, nicht allein die Glas-
walerei, seil einer Reihe von Jahren zu leiden hat. Es
'?W>hier auf die Tatsache hingewiesen werden, daß die
tuchlichen Behörden Bayerns angewiesen sind, bei Ver-
Mbung kunstgewerblicher Arbeiten ausschließlich inländische
Armen zu berücksichtigen. Damit wird jede Konkurrenz,
Mar aus den angrenzenden deutschen Bundesstaaten,
Usttlgt und es bleiben selbstverständlich Bewerbungen

«
à!,Mischer als zum Auslande gehörender Firmen

/Wändig aussichtslos. Zieht man zu diesen Umständen
me Tatsache herbei, daß das ausländische Kunstge-
nine Erzeugnisse größtenteils zollfrei in die Schweiz

Mren darf, wie dies zum Beispiel bei den handge-
Kirchenfenstern der Fall ist, so erscheint, das

itywmzerische Kunsthandwerk in gewissem Sinne als

„vogelfreies Gewerbe", das doch der Protektion der
schweizerischen Behörden, Architekten und Privaten ent-
schieden würdig ist. Es dürfte am Platze sein, diese

auf die geschilderten Verhältnisse aufmerksam zu machen,
in der Meinung, daß es unter allen Umständen geboten
erscheint, namentlich die bayrische Konkurrenz ebenfalls
auszuschließen, und sich bei Bedarf an die gewiß ebenso

berufenen schweizerischen Kunstgewerbetreibenden zu wen-
den. Der wirtschaftliche Verkehr beruht doch im wesent-
lichen auf Gegenseitigkeit, und es war bis anhin nicht
Brauch, von einem Manne etwas zu kaufen, der seine

Haustüre ängstlich dem Geschäftsverkehre abschließt, seine
eigenen Produkte aber zu allen Fenstern hinaus zu vertreiben
sucht. — Wenn in dem eingangs erwähnten Artikel schließ-
lich noch erwähnt wird, die Zetlleriche Glasmalerei sei mehr
als ein bloßes Geschäft, sie sei eine eigentliche Heim-
stätte der Glasmalereikunst, so geht daraus das Bestreben
hervor, die schweizerischen Glasmaler als profitsüchtige
Geschäftsleute zu bezeichnen) die ihr Gewerbe dem ge-
schäftlichen Nutzen unterordnen. Wo aber tritt der Ge-
schäftssinn nackter hervor, beim schweizerischen Kunstge-
werbestand, der gegenüber der ausländischen Konkurrenz
immer schwierigeren Verhältnissen entgegengeht, oder
beim bayrischen Kunsthandwerk, das sich nicht begnügte,
seine Landesgrenzen mit einer chinesischen Mauer um-
gehen zu lassen, sondern „aus Liebe zur Kunst" in allen
Ländern nach rein kaufmännischen Usancen Vertretungen
zu etablieren sucht?

' "
-


	Schweizerisches Kunstgewerbe

